
 

 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 

ABTEILUNG UMWELT 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

des Regierungspräsidiums Stuttgart 

 

Entscheidung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 11.12.2019 über den An-

trag der Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG, Neukochen 10, 73432 Aalen auf Er-

teilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung gemäß §§ 4 und 10 

BImSchG zur Errichtung und dem Betrieb der Papiermaschine PM5neu mit den 

dazugehörigen Nebeneinrichtungen. 

 

Der Bescheid enthält folgenden verfügenden Teil und folgende Rechtsbehelfsbe-

lehrung: 

 

Verfügender Teil des Genehmigungsbescheids 

 

A. Entscheidung 

 

1. Der Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG (im folgenden Fa. Palm) wird die immis-

sionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb der Pa-

piermaschine PM5neu zur Erzeugung von 750.000 t/a Wellpappen-Rohpapieren 

einschließlich folgender Nebenanlagen erteilt: 

 

- Altpapier-Rohstofflager 

- Rohstoff-Lagerhalle 

- Altpapier-Sortieranlage zur Separierung von Mischpapieren mit einem Eintrag 

von 200.000 t/a 

- Stoffaufbereitung 

- Rollenlager mit Rollentransport 

- Rollenschneider 1/2, Walzenlager und Werkstattgebäude 

- Kläranlage und BioMethan-Aufbereitung BMAA 

- Kleinkläranlage für häusliches Abwasser 



- Heizkraftwerk mit Gasturbosatz, Dampfturbosatz, Abhitzekessel und Groß-

raumwasserkessel mit einer Feuerungswärmeleistung von maximal 255 MW 

- Gasübergabestation – GDRMA 

- Energieversorgung 

- Staplerwerkstatt / Öllager / Sprinklerzentrale-Löschwasservorrat 

- LKW-Parkplatz mit Verlegung der Zufahrt  

- Mitarbeiterparkplatz  

- Pforte 

- Rohrbrücke 

 

2. Konzentration 

Die erforderliche Baugenehmigung, die Genehmigung zum Emittieren von Treib-

hausgasen gem. § 4 Abs. 1 Treibhausgasemissionshandelsgesetz (TEHG) sowie 

die wasserrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Anla-

ge nach § 60 Abs. 3 Nr. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) werden gemäß § 13 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) von dieser Entscheidung einge-

schlossen. 

Diese Genehmigung umfasst außerdem die nach § 18 Abs. 1 Betriebssicher-

heitsverordnung (BetrSichV) erforderliche Erlaubnis für die Errichtung und den 

Betrieb der Dampfkesselanlagen. 

 

3. Bestandteile dieser Genehmigung sind die unter B genannten Antragsunterlagen 

sowie die unter C festgelegten Inhalts- und Nebenbestimmungen. Das Vorhaben 

ist entsprechend den vorgelegten Antragsunterlagen auszuführen, sofern durch 

die nachstehenden Nebenbestimmungen nichts anderes festgelegt ist. Im Übri-

gen gelten die Bestimmungen bisheriger Zulassungen weiter, soweit in dieser 

Entscheidung nichts anderes geregelt ist. 

 

4. Die Entscheidung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 23.05.2019 zur Zu-

lassung des vorzeitigen Beginns wird aufgehoben.  

 

5. Die im Rahmen des Zulassungsverfahrens erhobenen Einwendungen werden 

zurückgewiesen, soweit ihnen nicht in diesem Bescheid entsprochen wird. 

 

6. Für diese Entscheidung wird die sofortige Vollziehung angeordnet. 

 

7. Die Fa. Palm trägt die Kosten des Verfahrens. 



8. Für diese Entscheidung wird eine Gebühr in Höhe von XXX € erhoben. 
 

G. Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach dessen Bekanntgabe 

beim Verwaltungsgericht Stuttgart, Augustenstraße 5, 70178 Stuttgart, Klage erhoben 

werden.  
 

Hinweise 

 

Der Bescheid beinhaltet in Abschnitt C „Nebenbestimmungen“ die verfügten Aufla-

gen. Der Bescheid (mit Begründung) liegt vom 16.12.2019 bis 30.12.2019 (je ein-

schließlich) bei den folgenden Stellen während der Dienststunden zur Einsichtnahme 

aus: 

- Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 54.3 – Industrie/Kommunen, Schwer-

punkt Abwasser), Ruppmannstr. 21, 70565 Stuttgart-Vaihingen, Eingang B, 1. 

Stock, Zimmer 1.106; 

 

- Stadt Aalen 
Marktplatz 30, 73430 Aalen 
4. Stock, Zimmer 438  
(während der Öffnungszeiten des Rathauses); 
 

- Stadtverwaltung Oberkochen 
 Eugen-Bolz-Platz 1 

73447 Oberkochen 
Zimmer 4.03 

 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine 

Einwendung erhoben haben, als zugestellt. 

 

Der Bescheid ist mit Beginn der Auslegung auch über die Homepage des Regie-

rungspräsidiums Stuttgart (www.rp-stuttgart.de) unter der Rubrik „Bekanntmachun-

gen“ verfügbar. Der Bescheid mit den zugehörigen Unterlagen ist über das zentrale 

Internetportal (www.uvp-verbund.de) verfügbar.  

 

Dieser Bekanntmachungstext ist über die Homepage des Regierungspräsidiums 

Stuttgart (www.rp-stuttgart.de) unter der Rubrik „Bekanntmachungen“ und über das 

zentrale Internetportal (www.uvp-verbund.de) abrufbar. 

 

Der Bescheid und seine Begründung können nach der öffentlichen Bekanntmachung 

bis zum Ablauf der Klagefrist bei Referat 54.3 des Regierungspräsidiums Stuttgart 

http://www.rp-stuttgart.de/


schriftlich (Ruppmannstr. 21, 70565 Stuttgart) oder elektronisch  

(abteilung5@rps.bwl.de) angefordert werden. 

 

 

Regierungspräsidium Stuttgart, 

den 11.12.2019 

 


